
MITTEILUNGSBLATT 
DER GEMEINDE

HEILKLIMATISCHER JAHRESKURORT

DER GEMEINDE
Amtsblatt der Gemeinde 

79682 Todtmoos

Herausgeber:

Bürgermeisteramt Todtmoos

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 

Bürgermeisterin Janette Fuchs o. V. i. A.

Druck und Verlag:

Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 

Tel. 07771/9317-11, Fax 07771/9317-40, 

E-Mail: info@primo-stockach.de, 

Internet: www.primo-stockach.de

 sekretariat@todtmoos.net     www.todtmoos.net Freitag, den 23. Oktober 2015  Nummer 43

Ende der Sommerzeit
Unsere Uhren waren seit dem 28. März 2015 auf „Sommerzeit“ umgestellt.

Die nächste Zeitumstellung ist am

Sonntag den 25.10.2015 um 3:00 Uhr.

Die Uhr wird dann um 1 Stunde zurückgestellt, „die Nacht ist also 1 Stunde länger“. 
Dabei � ndet der Wechsel von der Sommerzeit in die Winterzeit (Normalzeit) statt.

50 Jahre
ln der Wehratalhalle

Programm
Samstag 24.10.2015

mit
„Bure zum Alange“ 
Beginn:  20.00 Uhr 
Einass: 19.00 Uhr 

mit Bewirtung

Sonntag 25.10.2015 
Beginn des Festlbankett um 10.00 h

mt der Trachtenkapelle Todtmoos
Grußwort der Gäste und der Todtmooser Vereine

Mittagessen mit musikalischer Umrahmung
durch den Musikverein Todtmoos Weg

anschließend Schauübungen
Festausklang
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672 922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 - 17.00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7.30 - 20.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des 
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761 9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 1 12

Notfallnummer (wenn Hausarzt nicht 
erreichbar ist) 01805/19 29 2-4 30

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Wichtige Telefonnummern und Ö� nungzeiten

Gemeindeverwaltung 

St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Ö� nungszeiten:
Montag bis Freitag    8.30  - 11.30 Uhr
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Grundbuchamt
Montag bis Freitag 8.30 - 11.30 Uhr

Touristinformation
im Kurhaus Wehratal 07674/90 60-0
Telefax: 07674/90 60-25
Ö� nungszeiten
Montag - Freitag 09.30 - 17.00 Uhr
zusätzlich Samstag - Sonntag  10.30 - 12.00 Uhr

Freibad „Aqua Tre� “  0171 7774117

Bauhof  07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07.30 und 14.00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauho� eiter Herbert Morath 07754/12 66
Handy: 0175/7 22 53 93 bzw. 07674/9 20 69 75

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Notfallbereitschaft Wasserversorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Wassermeister 
Wolfgang Paul: 07674/83 72
Handy: 0175-7 22 53 92
bzw.  07674/9 20 69 78
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Klärwärter Siegfried Opfer: 07674/81 69

Handy: 0175/7225396

Recyclinghof
Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

Heimatmuseum und Glasträger-/Vitriolraum
 07674 8870
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertag          
 14.30 - 17.00 Uhr

Schaubergwerk Ho� nungsstollen
Samstag, Sonntag und an allen

gesetzlichen Feiertagen    14.00 - 17.00 Uhr
zusätzlich Donnerstag

Kurmittelhaus
Hauptstraße 1 07674/924924
Kurabteilung
Hauptstraße 11 07674/8613

Ökumenische ö� entliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG 07674/92 08 82
Ö� nungszeiten:
Montag 17.00  - 18.30 Uhr
Freitag 16.00  - 17.30 Uhr

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Ö� nungszeiten:
Montag u. Dienstag 08.30 - 12.30 Uhr
 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08.30 - 15.30 Uhr 
Freitag 08.30 - 12.30 Uhr

Müllabfuhr 07751-865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke  0800-1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz  0341/42372000 
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer  07623 921200
Störungs-Nummer  07623 921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10.00 - 18.00 Uhr
Freitag  10.00 - 14.00 Uhr

Soziale Dienste

Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung 
Schwester Ulrike Stich 07672/21 45
Montag - Freitag 08.00 - 09.00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenp� ege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

P� egedienst Henschke 07674/92 04 60
www.p� ege-todtmoos.de
Ambulanter P� egedienst Todtmoos
Termine nach tel. Vereinbarung 
 
Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761-36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstun-
de in St. Blasien in den Räumen der Sozialstati-
on, Friedhofstraße 8, 1. Stock: mittwochs, 13.30  
- 17.00 Uhr. Bei Bedarf sind Beratungen in Todt-
moos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761 5535890
 08.00  - 09.00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
P� ege, Arztfahrten)
Telefon: 07761 920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

Alkohol- und Medikamentenprobleme
 07751/91 01 50

blv. Fachstelle Sucht - Jugend- &Drogenberatung 
Waldshut, Bogenstr. 4  07751/89 67 70

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14.00  bis 23.00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53

O� ene Beratung „courage” 07751/91 08 43
Montag bis Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer 08000 116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Bismarckstraße 10 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
� iktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741 684033
Handy Notruf-Nr. 0151 55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
 
Haus- und Grundeigentümerverein 
Waldshut-Tiengen e.V. 07751/76 76 
und  01801/60 50 60
Zweigstelle St. Blasien 07672/42 22/43 33

w-punkt
Wegweiser durch die Beratungsangebote 
der Wirtschaftsförderung, 
Hotline zum Ortstarif 0180/1 07 20 04
montags bis freitags 08.00  - 17.00 Uhr
oder im Internet www.w-punkt.de
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

40 Jahre Bergwacht                         
– feiern Sie mit!
 
In diesem Jahr darf unsere Berg-
wacht ihr 50-jähriges Bestehen fei-
ern. Am Samstagabend um 20.00 
Uhr beginnt das Jubiläum mit Ka-
barett & Musik mit den „Bure zum 
Alange!“ in der Wehratalhalle. Am 
Sonntag � ndet um 10.00 Uhr das 
Festbankett statt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Die Bergwacht freut sich über viele Besucher. 
Ich wünsche der Bergwacht ein schönes Jubiläumswochenende! 
    
 

Ein herzliches Willkommen Familie Joseph! 

Nach dem Wegzug der syrischen Familie ALharash aus unserer 
Gemeinde, durften wir in der vergangenen Woche nun die jun-
ge Familie Joseph aus Nigeria willkommen heißen. Familie Jo-
seph bewohnt die von der Gemeinde angemietete Wohnung 
in der Kirchbergstraße. Wir wünschen der Familie, dass sie sich 
gut einlebt und in unserer Gemeinde rasch Anschluss � ndet. 

Vom Landratsamt Waldshut wurde uns mitgeteilt, dass die 
ersten Flüchtlinge im Haus „Luginsland“ im Februar 2016 
untergebracht werden sollen. Ende November/Anfang De-
zember ist ein zweites Tre� en des Helferkreises geplant. Wir 
werden den Termin rechtzeitig im Amtsblatt und über die 
Presse verö� entlichen. Interessierte, die sich ehrenamtlich 
einbringen möchten können sich bei Hildegard Jehle, Telefon 
Nr. 07674/573 oder per Mail Helferkreis-Todtmoos@gmx.de 
melden. Ich danke bereits jetzt schon für die Bereitschaft aller 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich um die Eingliederung 
bemühen. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstüt-
zung. Ich würde mich freuen, wenn alle Flüchtlinge in der Ge-
meinde herzlich aufgenommen werden.   
  
Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende. 
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Sprechzeiten der Bürgermeisterin                            
Janette Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
  
der nächste Sprechtag wird am Dienstag, 24. November 2015 
in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus statt� nden. 
Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Termin 
wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung um vorheri-
ge telefonische Terminvereinbarung mit Angabe Ihres Anliegens 
unter der Telefon-Nr. 07674/84822. 
  
Vielen Dank! 
  
Jeweils am letzten Dienstag im Monat stehe ich Ihnen in meinem 
Amtszimmer im Rathaus gerne in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 
Uhr zur Verfügung. 
  
Letzter Sprechtag in diesem Jahr: 
22. Dezember 2015 
  
Ich freue mich auf Sie! 
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Einladung zu „Runder Tisch Hauptstraße“   
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
gerne würde ich mit Ihnen bezüglich der Belebung, Vermarktung 
und Attraktivität unserer Hauptstraße – unseres Ortskerns - ein 
Gespräch führen. Lassen Sie uns gemeinsam über unsere Stärken 
und Schwächen diskutieren. 
  
Ich lade Sie deshalb herzlich zum „Runder Tisch Hauptstraße“ 
am 
  
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 19.00 Uhr in den Sitzungssaal 
des Rathauses  
  
ein. 
  
Wenn Sie mit dabei sind, bitte ich zur besseren Organisation um 
rechtzeitige kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme bei Frau Folles, 
Tel.: oder Mail: sekretariat@todtmoos.net. 
  
Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr freuen. 
  
Ihre 
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 

Es kommt nichts ohne Interesse zustande   
  

Georg Hegel, deutscher Philosoph (1770-1831) 

Amtliche 

Bekanntmachungen §
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Zurückschneiden von Hecken, Bäumen und 
Sträuchern   
Auch in diesem Jahr dürfen wir die Straßenanlieger wieder bitten, vor 
dem Wintereinbruch ihre Sträucher, Hecken und Bäume entlang von 
ö� entlichen Straßen und Gehwegen zu überprüfen und gegebenen-
falls die überhängenden Äste und Sträucher zurück zu schneiden. 
  
Dabei ist zu beachten, dass durch die Schneelast die Äste tiefer hän-
gen werden und hierdurch die Sicht der Autofahrer oder die Arbeit 
des Schneeräumdienstes behindert werden können. 
  
Für Schäden, die durch in den Straßenraum hineinragenden Äste 
und Sträucher entstehen, können die Grundstückseigentümer haft-
bar gemacht werden. 
  
  
Außerdem werden die Bewohner des Bebauungsplangebietes „Lieb-
frauenbrunnen“ in Todtmoos-Prestenberg gebeten, den verbleiben-
den Zeitraum bis zum Wintereinbruch zu nutzen und das Kürzen 
oder Fällen von Bäumen, das aufgrund der Bebauungsvorschriften 
eventuell notwendig geworden ist, durchzuführen. 
 
  

Sammlungsergebnis zum „Tag der Heimat 2015“   
Im Verlauf des Monats September 2015 sammelten Schülerinnen 
und Schüler der Dr. Rudolf-Eberle-Schule Todtmoos für den „Tag der 
Heimat“ 2015.   
  
Über die Sammlungen zum Tag der Heimat hilft der Arbeitskreis Ale-
mannische Heimat e.V. Freiburg bei der Finanzierung verschiedener 
heimatkundlicher Vorhaben und Projekte mit.   
  
In Todtmoos wurde in diesem Jahr die Instandsetzung der Betzeit-
glocke in Todtmoos-Glashütte unterstützt. 
  
Die Schülerinnen und Schüler haben insgesamt einen Betrag von 
116,00 € zusammenbekommen. Von diesem Betrag gingen 10 %  
(11,60 €) an die jugendlichen Sammler, vom Restbetrag gehen 1/3 
(34,30 €) an den Arbeitskreis Alemannische Heimat e.V., 2/3 des Rest-
betrages (69,60 €) verbleiben bei der Gemeinde Todtmoos für die 
oben angegebenen Vorhaben.   
  
Sowohl den Schülerinnen und Schülern, die gesammelt haben, wie 
auch den Spendern sagen wir ein herzliches Dankeschön. 
  
 

Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz 
ab 1. November 2015   
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz werden erstmals bundesweit 
einheitliche Vorschriften gescha� en. Die wichtigsten Änderungen 
werden nachstehend vorgestellt:   
 
Anmeldung einer Wohnung: 

  
Es bleibt bei der allgemeinen Meldep� icht. Wer eine Wohnung be-
zieht, muss sich bei der Meldebehörde des neuen Wohnortes anmel-
den. Die Frist zur Anmeldung wird allerdings von einer Woche auf 
zwei Wochen  nach Einzug verlängert. 
  
  
Folgende Ausnahmen von der Meldep� icht werden in das Bundes-
meldegesetz neu aufgenommen:

• Wer in Deutschland aktuell bei einer Meldebehörde gemeldet 
ist, und für einen nicht länger als sechs Monate dauernden 
Aufenthalt eine weitere  Wohnung bezieht, muss sich für diese 
weitere Wohnung nicht anmelden. Nach Ablauf der 6 Monate 
ist die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen, 
wenn die Wohnung tatsächlich weiter benutzt wird.

• Für Touristen, die sonst im Ausland wohnen und im Inland nicht 
gemeldet sind, besteht eine Anmeldep� icht nach drei Monaten. 

• Solange Bürgerinnen und Bürger aktuell bei einer Meldebe-
hörde in Deutschland gemeldet sind, müssen sie sich generell 
nicht anmelden, wenn sie in Krankenhäusern, P� egeheimen 
oder sonstigen Einrichtungen, die der Betreuung p� egebe-
dürftiger oder behinderter Menschen oder der Heimerziehung 
dienen, aufgenommen werden oder dort einziehen.

  
Mitwirkungsp� icht des Wohnungsgebers – Bestätigung: 

  
Wieder eingeführt wird die Mitwirkungsp� icht des Wohnungsge-
bers bzw. des Wohnungseigentümers bei der Anmeldung und bei 
der Abmeldung (z. B. beim Wegzug ins Ausland). Damit können 
künftig sogenannte Scheinanmeldungen wirksamer verhindert wer-
den. Wohnungsgeber bzw. die Wohnungseigentümer müssen den 
Mieterinnen und Mietern den Ein- oder Auszug schriftlich bestäti-
gen. Die Wohnungsgeberbestätigung ist stets bei der Anmeldung in 
der Meldebehörde vorzulegen.   
  
Wohnungsgeber ist, wer einem anderen eine Wohnung tatsächlich 
zur Benutzung überlässt  unabhängig davon, ob dem ein wirksa-
mes Rechtsverhältnis zugrunde liegt. 
  
Wohnungsgeber ist in der Regel der Eigentümer, der die Wohnung 
vermietet. Wohnungsgeber kann aber auch eine vom Eigentümer 
mit der Vermietung der Wohnung beauftragte Person oder Stelle 
sein. So können zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften Eigen-
tümer sein und durch vertretungsberechtigte Mitarbeiter die Woh-
nungsgeberbestätigung abgeben. Auch Hausverwaltungen können 
als Beauftragte für den Eigentümer tätig werden. 
    
Für Personen, die zur Untermiete wohnen, ist der Hauptmieter Woh-
nungsgeber. Der Hauptmieter ist auch Wohnungsgeber, wenn ein 
Teil einer Wohnung einem Dritten ohne Gegenleistung oder ledig-
lich gegen Erstattung der Unkosten zur tatsächlichen Benutzung 
überlassen wird. 
  
Bei Selbstbezug einer Wohnung durch den Eigentümer erfolgt die 
Bestätigung als Eigenerklärung der meldep� ichtigen Person.  
 
Abmeldung einer Wohnung: 

  
Die Abmeldung einer Wohnung ist wie bisher nur  bei Wegzug ins 
Ausland bzw. bei Aufgabe einer Nebenwohnung erforderlich. In die-
sen Fällen ist auch eine Wohnungsgeberbestätigung über den Aus-
zug erforderlich.   
  
Neu: gesetzlich ist hier künftig ein Zeitfenster von einer Woche vor  
dem Auszug und bis zwei Wochen nach dem Auszug vorgesehen. 
Wer möchte, kann seine Auslandsanschrift hinterlassen, um z. B. im 
Zusammenhang mit Wahlen erreichbar zu bleiben.   
  
Die Abmeldung einer Nebenwohnung, die nicht mehr genutzt wird, 
erfolgt künftig nur noch bei der Meldebehörde, die für die Haupt-
wohnung zuständig ist.  
 
Auskünfte aus dem Melderegister: 

  
Für Personen, die in einer der folgenden Einrichtungen wohnen, 
wird künftig automatisch ein sogenannter bedingter Sperrvermerk 
im Melderegister eingetragen. Voraussetzung ist, dass der Meldebe-
hörde bekannt ist, dass es sich bei der betre� enden Anschrift um 
eine der genannten Einrichtungen handelt. 
  
  
Bei Melderegisterauskünften an Private muss die Meldebehörde 
dann in diesen Fällen vor einer Auskunftserteilung die Betro� enen 
anhören und darf keine Auskunft erteilen, wenn durch die Auskunft 
schutzwürdige Interessen von Betro� enen beeinträchtigt würden. 
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Es handelt sich um 
 
• Einrichtungen zum Schutz vor häuslicher Gewalt,
• Einrichtungen zur Behandlung von Suchterkrankungen,
• Krankenhäusern, P� egeheimen oder sonstigen Einrichtungen, 

die der Betreuung p� egebedürftiger oder behinderter Men-
schen, oder der Heimerziehung dienen,

• einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber oder sonstige 
ausländische Flüchtlinge oder

• Justizvollzugsanstalten
   
Generell gilt: 
  
Bei Melderegisteranfragen für gewerbliche Zwecke (z. B. Forderungs-
management) muss künftig der gewerbliche Zweck immer angege-
ben werden. Die erlangten Daten dürfen nur für den angegebenen 
Zweck verwendet werden und dürfen vom Datenempfänger nicht 
wiederverwendet werden (Verbot des Datenpooling).   
  
Eine strikte Zweckbindung besteht auch für sogenannte erweiterte 
Melderegisterauskünfte, für Gruppenauskünfte und für Daten, die 
trotz bestehender Auskunftssperre nach besonderer Begründung 
und Bewertung erteilt worden sind. Wenn der jeweils verfolgte 
Zweck erfüllt ist, muss der Datenempfänger die Daten löschen.   
  
Auskünfte aus dem Melderegister an Private zum Zwecke der Wer-
bung und/oder des Adresshandels  sind künftig nur noch dann zu-
lässig, wenn die/der Betro� ene vorher in die Übermittlung der Mel-
dedaten für diese Zwecke ausdrücklich eingewilligt  hat. Private, 
die eine Auskunft aus dem Melderegister für Zwecke der Werbung 
und/oder des Adresshandels beantragen, müssen die Einwilligung 
des Betro� enen vorlegen.  
Darüber kann die/der Betro� ene bei der Meldebehörde eine Erklärung 
abgeben, dass die eigenen Daten zum Zwecke der Werbung und/oder 
des Adresshandels an Private herausgegeben werden dürfen. Diese 
Einwilligung bleibt bis zu ihrem Widerruf bestehen und muss nach 
einem Umzug nicht erneut abgegeben werden. Wurde keine Einwil-
ligung erklärt, darf die Meldebehörde die Meldedaten nicht zum 
Zwecke der Werbung und/oder des Adresshandels herausgeben. 
    
Aufgrund dieser Verbesserungen zum Schutz der persönlichen Da-
ten bei Auskünften aus dem Melderegister an Private wird die bisher 
im Melderecht vorgesehene Möglichkeit des Widerspruchs der Ertei-
lung automatisierter Melderegisterauskünfte an Private wegfallen. 
    
Weitergehende Informationen zum neuen Bundesmeldegesetz � n-
den Sie auf der nachfolgenden Internetseite: 
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Verwaltung/Ver-
waltungsrecht/Meldewesen/meldewesen_node.html 
  

Abfuhr Blaue Tonne 
  

Montag, 26. Oktober 2015

  

Ö� entliche Bekanntmachung des Landratsamtes 
Waldshut  
Hochwassergefahrenkarten für den westlichen Teil des Land-
kreises Waldshut fertig gestellt   

  
Die Hochwassergefahrenkarten für das Gebiet „Wehra-Murg“ sind 
fertig gestellt. Betro� en sind die Gemeinden und Städte 
  
1.    Albbruck; 
2.    Bad Säckingen; 
3.    Bernau; 
4.    Dachsberg; 
5.    Dogern; 
6.    Görwihl; 

7.    Laufenburg; 
8.    Murg; 
9.   Rickenbach; 
10.  St. Blasien; 
11.  Todtmoos; 
12.  Waldshut-Tiengen und 
13.  Wehr. 

Hochwassergefahrenkarten stellen die von Ober� ächengewässern 
ausgehende Über� utungsgefahr für unterschiedliche Hochwassers-
zenarien dar. In den vorliegenden Karten sind die Flächenausbrei-
tungen des Wassers bei einem 10-, 50- und 100-jährlichen Hoch-
wasser sowie bei einem Extremhochwasser dargestellt. Anhand der 
Karten können Bürger ihr eigenes Risikopotential abschätzen und 
Vorsorgemaßnahmen tre� en. Nach § 65 Abs. 1 des Wassergesetzes 
für Baden-Württemberg sind Flächen, in denen ein Hochwasserer-
eignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (100-jährliches 
Hochwasserereignis), festgesetzte Überschwemmungsgebiete. Die 
Bebaubarkeit und die Nutzung dieser Flächen sind aus Gründen des 
Hochwasserschutzes eingeschränkt. 
    
Diese Bekanntmachung können Sie zusammen mit dem Informa-
tionsblatt „Grundstücke in Überschwemmungsgebieten“ auf der 
Homepage des Landkreises Waldshut www.landkreis-waldshut.de 
unter „Aktuelles & Presse“ herunterladen.   
  
Die Hochwassergefahrenkarten für das Gebiet „Wehra-Murg“ (west-
licher Teil des Landkreises Waldshut) können beim Landratsamt 
Waldshut, Amt für Umweltschutz, Zimmer Nr. 404, Kaiserstraße 110, 
79761 Waldshut-Tiengen und bei den folgenden Gemeinden und 
Städten für das jeweilige Gemeindegebiet während der Dienstzeiten 
kostenlos eingesehen werden:   
  
Gemeinde Albbruck, Rathaus, Schulstraße 6, 79774 Albbruck 
Stadt Bad Säckingen, Rathaus, Rathausplatz 1, 79713 Bad Säckingen 
Gemeinde Bernau, Rathaus, Rathausstraße 18, 79872 Bernau im 
Schwarzwald 
Gemeinde Dachsberg, Rathaus Wittenschwand, Rathausstraße 1, 
79875 Dachsberg 
Gemeinde Dogern, Rathaus, Rathausweg 1, 79804 Dogern 
Gemeinde Görwihl, Rathaus, Hauptstraße 54, 79733 Görwihl 
Stadt Laufenburg (Baden), Rathaus, Hauptstraße 30, 
79725 Laufenburg (Baden) 
Gemeinde Murg, Bauamt und Bauhof, Am Bahndamm 5, 79730 Murg 
Gemeinde Rickenbach, Rathaus, Hauptstraße 7, 79736 Rickenbach 
Stadt St. Blasien, Rathaus, Am Kurgarten 11, 79837 St. Blasien 
Gemeinde Todtmoos, Rathaus, St.-Blasier-Straße 2, 79682 Todtmoos 
Stadt Waldshut-Tiengen, Stadtbauamt, Sulzerring 6, 
79761 Waldshut-Tiengen 
Stadt Wehr, Rathaus, Hauptstraße 16, 79664 Wehr   
  
Die Hochwassergefahrenkarten können auch im Internet bis zu ei-
nem Maßstab von 1: 5.000 eingesehen und unter folgenden Links 
erreicht werden:   
  
1.   http://www.landkreis-waldshut.de/index.php?id=2750 
2.   http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/de-
fault/index.xhtml   
  
Für Auskünfte steht Ihnen das Landratsamt Waldshut – Amt für 
Umweltschutz – gerne zur Verfügung. 
  
Ihre Ansprechpartner sind: 
  
Tino Kammerdiener 
Tel: 07751 / 86 32 07 
E-mail: tino.kammerdiener@landkreis-waldshut.de   
  
Ulrich Wagner 
Tel: 07751 / 86 32 24 
E-mail: ulrich.wagner@landkreis-waldshut.de   
  
Waldshut-Tiengen, im Oktober 2015     
Landratsamt Waldshut 
-Amt für Umweltschutz- 
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Hochwassergefahrenkarten  
Die Hochwassergefahrenkarten liegen nun auch für Gemarkung 
Todtmoos vor.
Über den Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) www.
lubw.baden-wuerttemberg.de können seit Oktober nun auch für 
den westlichen Teil des Landkreises Waldshut die Hochwassergefah-
renkarten abgerufen werden. 
Über die Homepage des LUBW gelangt man zum allgemeinen Da-
ten- und Kartendienst des LUBW http://www.lubw.baden-wuert-
temberg.de/servlet/is/41531/ 
Die Über� utungs� ächen können direkt über die Interaktive Gefah-
renkarte abgerufen werden:
http://www4.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/114757/ 
 
 

Grundstücke in Überschwemmungsgebieten   
Mein Grundstück liegt in einem nach § 65 Abs. 1 des Wassergesetzes Ba-
den-Württemberg gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet. 
    
Was sind Überschwemmungsgebiete? 
  
Überschwemmungsgebiete sind 
 
• Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen oder 

Hochufern, 
• Gebiete in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 

100 Jahren zu erwarten ist, und 
• Gebiete die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder 

Plangenehmigung für die Hochwasserentlastung oder Rück-
haltung beansprucht werden.  

  
Welche Auswirkungen hat das auf mein Grundstück? 
  
Die Bebaubarkeit und die Nutzung des Grundstücks sind aus Grün-
den des Hochwasserschutzes eingeschränkt. 
  
Untersagt sind: 
 
• Die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, ausgenom-
men Bauleitpläne für Häfen und Werften. 

• Das Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen. 
• Das Errichten von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer 

zur Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen. 
• Das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stof-

fen auf dem Boden, es sei denn, die Sto� e dürfen im Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt 
werden. 

• Die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, 
die den Wasserab� uss behindern können oder die fortge-
schwemmt werden können. 

• Das Erhöhen oder Vertiefen der Erdober� äche. 
• Das Anlegen von Baum- und Strauchp� anzungen, soweit diese 

dem vorsorgenden Hochwasserschutz entgegenstehen. 
• Die Umwandlung von Grünland in Ackerland. 
• Die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 
  
Von diesen Verboten können unter bestimmten Voraussetzungen 
Ausnahmen und Befreiungen erteilt werden. 
  
Zuständig für Ausnahmegenehmigungen vom Verbot Nr. 2 (Er-
richten oder Erweitern von baulichen Anlagen) ist die Gemein-
deverwaltung, auf deren Gebiet Ihr Grundstück liegt. Bei bauge-
nehmigungsp� ichtigen Vorhaben entscheidet die zuständige 
Baurechtsbehörde auch über eine Ausnahmegenehmigung. 
  
Zuständig für Ausnahmen/Befreiungen von den Verboten Nr. 1 und 
3 bis 9 ist das Landratsamt Waldshut - Amt für Umweltschutz -. 
  
  

Wieso wurden Überschwemmungsgebiete festgesetzt? 
  
Die betro� enen Grundstückseigentümer werden auf die Hochwas-
sergefährdung aufmerksam gemacht. Bitte prüfen Sie, ob Sie Ihr 
Anwesen durch Objektschutzmaßnahmen hochwassersicherer ge-
stalten können (z.B. Sicherung von Kellerfenstern und Lichtschäch-
ten, Auftriebssicherung des Öltanks). Ferner sollen durch die Über-
schwemmungsgebiete Flächen für den Hochwasserschutz gesichert 
werden. Hochwasser braucht Platz! 
  
Durch die weitere Bebauung der Talauen wird das Hochwasser 
weiter � ussabwärts verlagert und führt dort zu umso schlimmeren 
Schäden. Deshalb sollen so viele Flächen wie möglich für die Aus-
breitung von Hochwasser erhalten bleiben.   
  
Ich habe weitere Fragen. An wen wende ich mich? 
  
Für Auskünfte steht Ihnen das Landratsamt Waldshut, Amt für Um-
weltschutz, gerne zur Verfügung. 
  
Ihre Ansprechpartner sind: 
  
Tino Kammerdiener 
Tel: 07751 / 86 32 07 
E-mail: tino.kammerdiener@landkreis-waldshut.de 
  
und 
  
Ulrich Wagner 
Tel: 07751 / 86 32 24 
E-mail: ulrich.wagner@landkreis-waldshut.de 
  
 

Sprechstunden des Jugendamtes, Allgemeiner 
Sozialdienst und Psychologische Beratung 
für Eltern, Kinder und Jugendliche in den Städten und Gemeinden
 
Folgende Sprechstunden werden durchgeführt in folgenden 
Rathäusern: 
  
1.   Im Rathaus St. Blasien jeweils 14-tägig donnerstags in den geraden 
Kalenderwochen von 10.00 – 12.00 Uhr, nächster Termin 29.10.2015
 
2.   Im Rathaus Wehr jeden Montag von 09.00 – 11.00 Uhr 
  
3.   Im Rathaus Görwihl jeweils am ersten Donnerstag eines Monats 
von 14.30. – 15.30 Uhr, nächster Termin 05.11.2015 
  
   

Gerichts- und Sprechtag des Arbeitsgerichts 
Lörrach in Waldshut   
Gerichtstag: 
Dienstag, den 27.10.2015, im Amtsgerichtsgebäude, 
Bismarckstr. 23, Waldshut, 1. OG, Sitzungssaal Nr. 26 
  
Sprechtag:
Mittwoch, den 28.10.2015, im Landgerichtsgebäude, 
Bismarckstr.19a, 79761 Waldshut-Tiengen, 1.OG, Zi.110 
   
 

Ärztlicher 
Notfalldienst

Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und Feuer-
wehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie mit 
der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrierte Leit-
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stelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. Bitte machen Sie 
folgende Angaben: 
Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand? 
Was  ist geschehen? 
Wie viele  Verletzte/Betro� ene sind zu versorgen? 
Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Betro� enen? 
Wichtig  zum Schluss: 
Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle! 
  
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft. 
  
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Fachärztliche Notfalldienste Landkreis Waldshut: 
Augenarzt und Kinderarzt: 01805 19292 430 
 
Apothekennotdienst ab Samstag, 24.10.2015: 
Samstag, 8.30 Uhr bis Sonntag,8.30 Uhr: 
Hotzenwald-Apotheke Rickenbach, 07765-688
Apotheke am Wehrahof Wehr, 07762-7089746  

Sonntag,  8.30 Uhr bis Montag,8.30  Uhr:  
Stadt-Apotheke  Wehr, 07762-52280  

Montag, 8.30 Uhr  bis Dienstag,8.30 Uhr:  
Agathen-Apotheke  Fahrnau, 07622-63343  

Dienstag, 8.30 Uhr  bis Mittwoch, 8.30 Uhr:    
Dom-Apotheke  St. Blasien, 07672-1417
Albert-Schweitzer-Apotheke  Bad Säckingen, 07761-2696  

Mittwoch, 8.30 Uhr  bis Donnerstag, 8.30 Uhr:    
Kur  Apotheke Todtmoos, 07674-922014  

Donnerstag, 8.30  Uhr bis Freitag, 8.30 Uhr:  
Bergsee-Apotheke  Bad Säckingen, 07761-7486  

Freitag, 8.30 Uhr  bis Samstag,8.30 Uhr:  
Hirsch-Apotheke  Schopfheim, 07622-7655  
 
Weitere Apotheken-Notdienste in der Umgebung können unter der 
Telefonnummer 01805/002963 (14 ct/min aus dem deutschen Fest-
netz, höchstens 42 ct/min aus Mobilfunknetzen) oder im Internet 
unter http://lakbw.notdienst-portal.de abgefragt werden. 
   
 

Gesundheit &  
Wohlbeinden

Sprechtag der BARMER GEK Bad Säckingen   
Der nächste Sprechtag im Rathaus Todtmoos, St.-Blasier-Str. 2, � ndet 
statt am Dienstag, den 10.11.2015, von 16.00 – 17.00 Uhr 
  
Bitte melden Sie Ihren Besuch des Sprechtags unbedingt bei der BEK 
Bad Säckingen telefonisch unter der Tel. Nr. 0800 332060 296602 an. 
 
 

Lebenshilfe

Selbsthilfe für Menschen mit einer Bipolaren 
Erkrankung   
Die Selbsthilfegruppe „Menschen mit einer Bipolaren Erkrankung“ tri� t 
sich immer am letzten Montag eines Monats von 17:00 Uhr bis 18:30 
Uhr im Caritasverband Hochrhein, Poststr. 1 in 79761 Waldshut. Telefon: 
07751 – 8011-43 (Andreas Maichle, Caritasverband Hochrhein) 
  
 
 
 

Selbsthilfegruppe für Angehörige                                
von Suizidopfern 
Die Selbsthilfegruppe für Angehörige und Freunde von Suizidopfern 
tri� t sich jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 19:30 in den Räu-
men des Caritasverbandes Hochrhein, Poststraße 1, 79761 Waldshut-
Tiengen. 
Ansprechpartnerin ist Frau Dagmar Reinker, Tel. 07751/ 2606, 
E- Mail: d-reinker@t-online.de oder 
Caritasverband Hochrhein, Barbara Scholz, Tel. 07751/ 8011-33, 
E- Mail: b.scholz@caritas-hochrhein.de 
  
 

Kirchliche  
Nachrichten

Kath. Kirche 
Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8, 79682 Todtmoos 
Telefon: 07674-462 
Telefax: 07674-451 
Email: sekretariat@pfarramt-todtmoos.de 
Homepage: 
www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
www.se-todtmoos-bernau.de   
  
Freitag, 23.10. 
8.30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9.00 Uhr  Wallfahrtsmesse 
15.00-16.00 Uhr  Beichtgelegenheit 
  
Samstag, 24.10. 
18.00-19.00 Uhr  Beichtgelegenheit 
18.30 Uhr  Rosenkranz 
19.00 Uhr  Vorabendmesse 
  
Sonntag, 25.10. 
Missio-Kollekte / Ende der Sommerzeit! 
8.30 Uhr  Beichtgelegenheit 
9.00 Uhr  Rosenkranz 
9.30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und 
 Wallfahrer 
11.00 Uhr  Hl. Messe 
12.00 Uhr  Tau� eier Herrenschwand 
14.30 Uhr  Rosenkranzandacht 
  
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE TODTMOOS 
St.- Blasier-Str. 5, 79682 Todtmoos, Tel.:07674-371, Fax.: -1027
Sekretariat: Donnerstags von 9.00-12.30 Uhr , Tel. 371, Fax. 1027,  
E-Mail: todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage: www.ev-kirche-todtmoos.de 
Sprechzeit: -Gemeindediakon Bendig nach Vereinbarung Tel.: 371
  

Gottesdienste:  

Sonntag,  25.10.15 10.00 Uhr  Gottesdienst mit  
 anschließender Gemeindeversammlung
 (Pfr.  Markus Wagenbach)
Samstag,  31.10.15 19.00 Uhr  Abendgottesdienst mit 
 Abendmahlund  Liedern aus Taizé
 (Pfr.  Markus Wagenbach)   
   
Veranstaltungen:  

Sonntag,  25.10.15 Die  ev. Kirchengemeinde Todtmoos lädt alle Ge-
meindeglieder herzlich im Anschluss  an den Gottesdienst (ca. 11.00 
Uhr) amSonntag, den 25.10.2015 zur Gemeindeversammlung ein. 
Folgende Tagesordnungspunkte  sind vorgesehen: 
• Bericht  über das Gemeindeleben 
• Informationen  zur Neuwahl des Kirchengemeinderates 
• Austausch  über die Gestaltung einer Tauf-Ecke in der Kirche 
• Wünsche  und Anregungen 
• Verschiedenes
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Weitere Vorschläge und Anträge zur Tagesordnung könnenauf  dem 
Ev. Pfarramt, Tel.: 07674-371 oder per E-Mail: todtmoos@kbz.ekiba.de 
bis zum Freitag, den 23.10.2015 eingereicht werden.   

Dienstag,  27.10.15 19.00 Uhr „Die  Wahrheit macht nicht viele Wor-
te“ Maximen,  Sprüche und Aphorismen von Martin Luther mit  Musik 
aus seiner Zeit Gemeindediakon  Jürgen Bendig, Klinik Wehrawald 
  

 

Wochenendseminar zum Thema „War Jesus ein Sozialrevoluti-
onär? Wer war Jesus wirklich?“  vom 20. bis 22. November 2015 
in Todtmoos, Liborihof, veranstaltet von der Katholischen Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB). Referent: Prof. Dr. Bernd Feininger Das 
Seminar lädt dazu ein, Jesus neu zu entdecken. Er hatte eine Visi-
on, aber keinerlei Vorurteile, war streitbar, aber Pazi� st, verlangte 
sehr viel, konnte aber immer verzeihen. Wer war Jesus wirklich? In 
Impulsreferaten, Diskussionen, Austausch in Gesprächsgruppen 
und Impulsen wird dieser Frage nachgegangen. 
Im Liborihof be� nden sich Schwimmbad und Sauna. 
Informationen und Anmeldung unter: KAB-Bezirkssekretariat, 
Michael Herzog, Eisenbahnstr. 29, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel. 
07751/8314-400, E-mail: sekretariat@kath-region-hochrhein.de 

  
 

Die Bücherei 
Ökum. öfentliche Bücherei

DIE BÜCHEREI 
Ökumenische ö� entliche Bücherei 
Grüntalstraße 2 
79682 Todtmoos 
Tel. 07674 92 08 82 
  
E-Mail: die.buecherei@gmx.de, 
Homepage: www.se-todtmoos-bernau.de/todtmoos/buecherei und 
http://ev-kirche-todtmoos.de/buecherei.html 
Aktueller Medienbestand: www.bibkat.de/buechereitodtmoos 
  
Geö� net: Montag 17:00 - 18:30 
Freitag 16:00 - 17:30  
 
 

Schulnachrichten

Gewerbe Akademie Schopfheim  
Staatlich anerkannter Betriebswirt im Handwerk - Studienstart: 
11. Januar 2016   

Mit dem Studiengang Betriebswirtschaft bei der Gewerbe Akademie 
Schopfheim gelingt der Aufstieg zur Führungskraft im Handwerk 
und in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU). Die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen setzen sich intensiv mit modernem Manage-
ment und Betriebswirtschaft auseinander: von der Bilanzierung und 
Finanzierung über Kostenrechnung und Marketing bis zu Planung 
und Organisation. Lerninhalte sind außerdem volkswirtschaftliche 
Themen, Arbeits- und Strafrecht sowie Personalführung. Das Studi-
um schließt mit schriftlichen Prüfungen und einer Projektarbeit ab. 
Erfolgreiche Absolventen des Studiengangs Betriebswirtschaft kön-
nen sich für das Studium Bachelor of Arts in Business Administration 
(BA) bewerben. 
  
Der Lehrgang ist zerti� ziert und kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen mit dem Meister-BAföG und dem Bildungsgutschein der Agentur 
für Arbeit gefördert werden. Weitere Auskünfte zum Lehrgang und den 
möglichen Zuschüssen erteilt die Gewerbe Akademie Schopfheim un-
ter Telefon 07622 686815 oder www.wissen-hoch-drei.de 
  
 
 

Die Touristinformation i
Ö� nungszeiten
Heimatmuseum und Bergwerk
siehe Seite 2 

Minigolf am „Alten Kurpark“ Tel. 0162-1883154
Salesiaweg 2 
täglich ab 11.00 Uhr geö� net (Schließung: tagesabhängig)
(bei schlechtem Wetter bleibt der Platz geschlossen). 
  
Ö� entliche Hallenbäder 
in Todtmoos
Ö� entliches Hotel-Hallenbad mit Wellnessbereich 
im Hotel-Fün� ahreszeiten. Tel. 07474-9240
täglich 09.00-21.00 Uhr 
  
in Herrischried, Tel. 07764-9335894 
Montag und Dienstag geschlossen 
Mittwoch und Freitag 11.00-21.00 Uhr 
Donnerstag 09.00-13.00 Uhr 
Samstag 11.00-16.00 Uhr 
Sonntag und Feiertag 10.00-18.00 Uhr 
  
in Görwihl  Tel. 07754-351
Montag (Warmbadetag 30 Grad) 15.00-21.00 Uhr
Mittwoch 15.00-21.00 Uhr
Freitag 16.00-20.00 Uhr
Samstag und Sonntag 14.30-17.30 Uhr

in Menzenschwand
Revital Bewegungsbad, Tel. 07675-929104 
Ö� nungszeiten täglich 10.00-21.00 Uhr 
Freitag 10.00-22.00 Uhr 
  

Veranstaltungshinweis 
Bure zum Alange (Bauern zum Anfassen) 
- Ku(h)ltur pur am 24.10.2015 
Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre Bergwacht Todtmoos   
Am Samstag, 24.10.2015, 20.00 Uhr, zeigen zwei gestandenen Bau-
ern im Kurhaus Wehratal einen lustigen und humorvollen Kabarett-
abend mit Musik. 
Was kommt dabei heraus wenn zwei echte Schwarzwaldbauern das 
Mikrophon mit dem Melkschemel tauschen? Miss(t)stände und er-
lebter bürokratischer Wahnsinn werden auf der Bühne von den Bau-
ern selbst therapiert. 
Erleben sie zwei Schwarzwälder Bauern in Ihrem Kampf um bäuerliche 
Werte und Kultur mit der Innovationskraft aus dem Schwarze Wald. 
Bauer sucht Frau? Milchstreik? oder Baueraufstand? Sind dies auch 
die Verdienste der beiden Schwarzwaldbauern? Sie verwandeln sich 
nach der Arbeit auf Ihren Bauernhöfen zu Kabarettisten. Trocken, 
hintergründig und mit einem guten Schuss Selbstironie treiben sie 
es auf die Spitze. 
Mit geistreichem Spiel treiben Sie Ihrem Publikum Tränen in die Augen 
oder Sorgen dafür dass Ihnen der Schinken im Halse stecken bleibt. 
Wie werden Energiekrise, Klimawandel, Mehrgenerationenhaus, 
Bonussystem im schwarzen Wald erlebt? Was weiß man in der Hei-
mat des Urlaubers vom Tal der Ahnungslosen? Haben die „Bure zum 
Alange“ Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit? So kämpfen 
Sie heute mit Liedern und Wortspielen so wie früher ihre Vorfahren 
mit Mistgabel und Dresch� egeln um das Überleben im rauen Wald. 
Zwei Schwarzwaldbauern gehen der Wahrheit auf den Grund und 
versprechen Ihnen einen vergnüglichen Abend.   
  

Veranstaltungsübersicht                                                 
vom 23.10. bis 30.10.2015   
Freitag, 23. Oktober 2015
13.00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Tre� punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 
 mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
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 und ein Bauernschnaps gratis 
 Anmeldung bitte bis 12.00 Uhr, Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache    
  
19.00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze 
 Foxparty mit DJ Forty
 Alpen-Tippi – Musik-Lounge 
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 
  
Samstag, 24. Oktober 2015
20.00 Uhr  Bure zum Alange (Einlass 19.00 Uhr)
 Kabarett & Musik
 50 Jahre Bergwacht Todtmoos 
 im Kurhaus Wehratal
 Vorverkauf 10,00 €
 Abendkasse 12,00 € 
19.00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze
 Schlagernacht mit DJ Samson  
 Alpen-Tippi – Rock-Pop-Night mit DJ Cris
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 

Sonntag, 25. Oktober 2015
ab 10.00 Uhr    Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre Bergwacht
 Festbankett
 musikalische Umrahmung mit der  
 Trachtenkapelle Todtmoos 
 im Anschluss Mittagessen und großes 
 Kuchenbu� et 
 Infostände über das Tätigkeitsfeld der Bergwacht
 Schauübung der Bergwacht Bernau
 Mittagskonzert mit dem 
 Musikverein Todtmoos-Weg 
 im Kurhaus Wehratal
 18.00-20.00 Uhr Sport und Spaß mit Patrick 
 und Niko  
 Geeignet für Kinder ab 12 Jahren  
 Tre� punkt: Turnhalle Kurhaus Wehratal 
  
Montag, 26. Oktober 2015
16.00 Uhr  Kirchenführung barocke Wallfahrtskirche
 und Pfarrhaus  mit Frau Dr. Gertrud Freitag
 Tre� punkt vor der Kirche 
  
Dienstag, 27. Oktober 2015
13.00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Tre� punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 
 mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
 und ein Bauernschnaps gratis 
 Anmeldung bitte bis 12.00 Uhr, Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache   
13.30 Uhr Geführte Wanderung 
 Lehen-St.Antoni-Schwarzenbach
 Dauer: ca. 3-4 Std.  
 Tre� punkt Kurhaus Wehratal
 Mindestteilnehmerzahl: 5 
  
Mittwoch, 28. Oktober 2015
19.00 Uhr Fußball für jedermann ab 18 Jahren 
 Tre� punkt: Sportplatz Jägermatt 
 bei ungünstiger Witterung Turnhalle Kurhaus 
 Wehratal 
  
Donnerstag, 29. Oktober 2015 
08.30-13.00 Uhr  Todtmooser Wochenmarkt
 auf dem Sparkassenplatz 
14.00 Uhr Kutschfahrt mit Stephan Zimmermann  
 -halbstündlich - ab 14.00 Uhr 
 Voranmeldung bei der Tourist-Information 
 bis 12.00 Uhr an diesem Tag, Tel. 07674-90600 
 Tre� punkt: am Kurhaus Wehratal 
 Kostenbeitrag: Erwachsene 5,00 € 
 Kinder 3,00 € 
 mit Todtmooser Gästekarte frei  
 (� ndet nur bei trockenem Wetter und  
 ausreichenden Anmeldungen statt)   

15.00 Uhr Backen einer Schwarzwälder Kirschtorte 
 Tre� punkt Café Zimmermann 
 Kostenbeitrag einschl. 1 Tasse Ka� ee und  
 1 Stück Schwarzwälder Kirschtorte 6,50 € 
 Anmeldung bis 12.00 Uhr im Café Zimmermann 
 Tel. 07674-90570   
16.00 Uhr Bergwerksführung für Kinder  
 Geeignet für Kinder ab 6 Jahren 
 Bitte unbedingt warme Kleidung und
 gutes Schuhwerk mitbringen.  
 Tre� punkt vor dem Bergwerk 
  
Freitag, 30. Oktober 2015
13.00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Tre� punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 
 mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
 und ein Bauernschnaps gratis 
 Anmeldung bitte bis 12.00 Uhr, Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache    
  
19.00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze 
 Tanznacht mit DJ Helmi
 Alpen-Tippi – Musik-Lounge 
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 
  
  
Aus der Nachbarschaft 
23.10.u. 25.10.  St.Blasien
19.00 Uhr  Kino im Kursaal „Still Alice“ Verein Kino und Kultur 
25.10.15 Herrischried
18.30 Uhr,  Eishalle Herrischried: Eishockeyspiel 3. Regio-
 League Schweiz: EHC Herrischried – SC-Reinach 
25.10.15 Höchenschwand
10.00 Uhr  Jahresabschluss-Konzert mit den Bötzberg-Musi-
 kanten im Haus des Gastes Höchenschwand  
25.10.15 Rohmatt
 Bayrisches Oktoberfest mit Frühschoppen der 
 Trachtenkapelle Häg- Ehrsberg und Nachmittag-
 Konzert mit den Musikvereinen Utzenfeld, 
 Geschwend und Mambach. 
  25.10.15  Schönau 
11.15-12.45 Uhr  Klassisches Konzert mit der Musikschule des 
 oberen Wiesentals 
 Wiesentäler Kulturwochen im Bürgersaal Schönau  
30.10.15 Herrischried
20.15 Uhr,  Hockey-Auswärtsspiel EHC-Rheinfelden – 
 EHC Herrischried KuBa Fz Rheinfelden 
31.10.15 Wehr-Ö� ingen
20.00 Uhr  Halloweenparty, Dorfhäxe Brennet
 in der Schulsporthalle Ö� ingen  
01.11.15  Schönau 
11.15-12.45 Uhr  Konzert mit In� agranti-Vokal 
 Gesangsquintetts mit Gitarre und Rhythmusinst-
 rumenten 
 Wiesentäler Kulturwochen im Bürgersaal Schönau 
01.11.15 St.Peter
17.00 Uhr  MEMORIAL John Henry NewmanMeinrad Walter, 
 Moderation Johannes   Götz, musikalische Gestal-
 tung im Geistlichen Zentrum St. Peter 
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Vorläu� ge Veranstaltungen/Feste 2016
Nach der Verö� entlichung der Termine im Mitteilungsblatt Nr. 39 
vom 25.09.2015 gingen Änderungen und weitere Termine bei der 
Touristinformation ein. Deshalb verö� entlichen wir nachstehend 
nochmals die bisher bekannten Veranstaltungen/Feste 2016: 
    
05.01.16 Guggenmusiktre� en - Gugge-Ensemble    
05.01.16 Guggentre�  in der Schwarzwaldspitze   
16.01.16 Ka� eenachmittag VDK im Pfarrzentrum   
17.01.16 Paulinerfest – Tag der o� enen Tür im Paulinerkloster 
23.01.16 Narrenbaum stellen Rathausplatz mit Festzelt - 

Narrenzunft   
30.01.-31.01.16 Schlittenhunderennen Todtmoos   

--------------------------------------------------------------------------------
04.02.16 Rathaus- Schul- Kindergartenübernahme    
 Hemdglunkiumzug - Narrenzunft  
06.02.16 Zunftabend – Narrenzunft 
08.02.16 Narrendorf Sparkassenplatz – Narrenzunft   
09.02.16 Kinderball, Fasnachtsverbrennung - Narrenzunft   

--------------------------------------------------------------------------------
03.03.-06.03.16 Hornwochenende 
05.03.16 Abschlusskonzert der Masterschüler / Reha-Zent-

rum Todtmoos Klinik Wehrawald
06.03.16 Abschlusskonzert – Hornkonzert im Kurhaus 

Wehratal   
21.03-31.03.16 Osterpark – Aktives Todtmoos   
27.03.16 Osterkonzert (Jahreskonzert) Trachtenkapelle   

--------------------------------------------------------------------------------
09.04.16 Jahreskonzert Akkordeonorchester Todtmoos 

(AKONIMA)
--------------------------------------------------------------------------------

01.05.16 Maihock beim Pfarrzentrum - Kirchenchor  
 Maiblasen Trachtenkapelle Todtmoos und Musik-

verein T-Weg in den Ortsteilen   
08.05.16 Pferdesegnung   
12.05.16 Erster Wochenmarkt  - bis 27.10.16 - Aktives Todt-

moos e.V. (jeden Donnerstag von 08.30-13.00 Uhr 
auf dem Sparkassenplatz)   

28.05.16 Fischerfest - Angelsportverein   
--------------------------------------------------------------------------------

05.06.16 Patrozinium Kapelle Todtmoos-Weg   
11.06.16 Tag der o� enen Tür in der Dr.-Rudolf-Eberle-

Schule Todtmoos   
18.06.16 Brauchtumsabend (Musikalische Umrahmung: 

Musikverein Todtmoos-Weg)   
--------------------------------------------------------------------------------

02.07./03.07.16 Sommerparty Trachtenkapelle Todtmoos 
10.07.16 Naturparkmarkt beim Heimatmuseum   
16.07./17.07.16 Lagerfeuer Musikverein Todtmoos-Weg   
29.07.-31.07.16 Hamburger Fischmarkt (Aktives Todtmoos e.V.)   

--------------------------------------------------------------------------------
01.08.16 Jahrmarkt in der Hauptstraße   
01.08.-06.08.16 Gesundheitswoche Aktives Todtmoos e.V.
 am 06.08. Gesundheitsmesse   
13.08/14.08.16 Bergwacht-Hock   
20.08.16 Lichterfest (� ndet nur bei günstiger Witterung statt)   
21.08.16 Patrozinium mit Pfarrfest beim „Pfarrzentrum“ 

mit dem Musikverein T-Weg   
--------------------------------------------------------------------------------

16.09./17.09.16 Oktoberfest in der Schwarzwaldspitze   
23.09./24.09.16 Oktoberfest in der Schwarzwaldspitze   
24.09.16 Brauchtumsabend (Musikalische Umrahmung: 

Trachtenkapelle Todtmoos)   
25.09.16 Vereine-Turnier Bahnengolf Sportverein   
30.09./01.10.16 Oktoberfest in der Schwarzwaldspitze   

--------------------------------------------------------------------------------
01.10./02.10.16 Feuerwehrfest   
30.10.16 Konzert mit der Swiss-Band   

--------------------------------------------------------------------------------
11.11.16 St. Martinsumzug   
19.11.16 Jahreskonzert Musikverein Todtmoos-Weg    
27.11.16 Adventska� ee mit dem Kirchenchor im 
 Pfarrzentrum    

21.12.16 Präsentation der Projektwoche in der Dr.-Rudolf-
Eberle-Schule Todtmoos    

23.12.16 Weihnachtskugeln blasen mit Reinhard Börner 
 und dem Akkordeonorchester in der Wehratalhalle   
31.12.16 Silvesterparty Schwarzwaldspitze   
  
Änderungen vorbehalten! 
   
 

Aktives Todtmoos e.V.

Rücktritt 1. Vorstand Ludger Hofschröer   
Unser 1. Vorstand Ludger Hofschröer hat die Vorstandschaft gebe-
ten, ihn von den Aufgaben des 1. Vorstandes zu entbinden. Er sieht 
sich momentan aus gesundheitlichen und privaten Gründen nicht in 
der Lage, den Verein mit der notwendigen Kraft und dem dazugehö-
renden Zeitaufwand zu führen. 
  
Der Gesamtvorstand ist dieser Bitte nachgekommen. Wir bedanken 
uns bei Ludger für das große Engagement, das er für Aktives Todt-
moos aufgebracht hat. 
  
Bis zur Hauptversammlung in Februar 2016 übernimmt der 2.Vor-
stand, Roland Matt, die Aufgaben des 1. Vorstandes. 
  
Vom 27. bis 29. November � ndet im alten Kurpark der diesjährige 
Weihnachtmarkt statt. 
  
Wenn Sie an diesem Markt teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte 
kurzfristig beim Kassierer des Vereins, Walter Schwinkendorf 07674 
8322. 
  
Die Teilnahmebedingungen � nden Sie auf der Homepage 
www.aktives-todtmoos.de . 
  
 

Vereinsnachrichten

         BADMINTON            

  

 

Ab Freitag, dem 16.10.2015, wird 

in der Sporthalle der Wehratalhalle 

Badminton gespielt. Beginnend ab 

19.00 Uhr findet ein „Open Evening“ 

statt, zu dem jedermann herzlich 

eingeladen ist, mitzuspielen. 

 Nähere Informationen gibt es unter 

der Telefonnummer 07674/84821. 

Wir freuen uns über eine rege 

Teilnahme. 

Also, runter vom Sofa und rein in 

die Halle  
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SV Todtmoos – 1. Mannschaft  
Erste Auswärtspunkte 

Am vergangenen Sonntag war der SVT zu Gast in Laufenburg bei 
CSI Juve Rosetta. Gegen den direkten, spielstarken Tabellennach-
barn wurde ein schweres Spiel erwartet. Trotzdem wollte man un-
bedingt die ersten Auswärtspunkte einfahren. Die Gastgeber hatten 
zunächst in der 1. Halbzeit mehr Ballbesitz, wussten damit allerdings 
nicht allzu viel anzufangen. Die klareren, zwingenden Torchancen 
hatte stattdessen der SVT. Nach ca. 20 Spielminuten besorgte dann 
schließlich auch Yannick Schwald mit einem schönen Schuss die 0:1 
Führung für den SVT. Nach 35. Spielminuten erhöhte Adrian Malz-
acher nach einer schönen Kombination auf 0:2. Mit diesem Ergebnis 
ging es auch in die Halbzeit. Nach ca. 65. Spielminuten traf erneut 
Adrian Malzacher zum 0:3. Nur zehn Minuten später erhöhte Yan-
nick Schwald nach schöner Vorarbeit von Lukas Maier auf 0:4. Nach 
80. Spielminuten erzielten die Gastgeber per schönem Freistoß den 
1:4 Ehrentre� er. In den letzten zehn Spielminuten schlug dann aber 
der SVT nochmals zweimal zu: Per Doppelpack erhöhte Adrian Mal-
zacher zum 1:6 Endstand. Somit konnten die ersten Auswärtspunkte 
eingefahren und gefeiert werden.    
  
Nächstes Spiel:  Samstag, 24.10.2015 18:00 Uhr: 
SV Todtmoos – SV Luttingen 
  
 

SV Todtmoos Jugendabteilung  
Rückblick 

E- Junioren 
FC Schönau- SG Häg/Ehrsberg 0:7 (0:2) 
Beachtlicher Auswärtssieg im Jogi- Löw Stadion!! 
D- Junioren 
SG Todtmoos- TuS kl. Wiesental    1:4 ( 0:1) 
Zu wenig zwingende Tormöglichkeiten, Hektik im Aufbauspiel sowie 
stark aufspielende Gäste besiegelten die erste Saisonniederlage. 
Torschütze: Salvatore Lombardo 
B- Junioren 
SG Rotzel- SG Häg/Ehrsberg 4:0 ( 2:0) 
   
Vorschau 

F- Junioren 
Samstag, 24. Oktober ab 10.30 Uhr 
Spieltag in Schönau 
E- Junioren 
Mittwoch, 28. Oktober um 18.00 Uhr 
SG Todtnau- SG Häg/ Ehrsberg 
D- Junioren 
Samstag, 24. Oktober um 11.45 Uhr 
FC Wehr2- SG Todtmoos 
B- Junioren 
Freitag, 23. Oktober um 18.30 Uhr 
SG Häg/Ehrsberg- FC Hausen 
   
 

Bergwacht Todtmoos   
Die Bergwacht Todtmoos feiert Ihr 50jähriges Bestehen und im Rah-
men der Jubiläumsfeierlichkeiten � ndet am Samstagabend das Ka-
barett mit den „Bure zum Alange“ statt. Im Anschluss daran DJ Müller 
und Barbetrieb bis 2.00 Uhr. 
  
Tickets sind im VVk bei der Tourist-Info sowie der Volksbank Todt-
moos erhältlich.“   
  
Am Sonntag � ndet der Festakt ab 10.00 Uhr statt, alle Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich eingeladen.   
  
Musikalisch umrahmt wird der Tag von der Trachtenkapelle Tod-
tmoos und dem Musikverein Todtmoos-Weg. Außerdem Schau-
übung mit der Bergwacht Bernau. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.  
 
 

Freie Wähler Todtmoos e.V.   
Liebe interessierte Todtmooser Bürgerinnen und Bürger, 
  
unsere neu gestaltete Homepage ist nun online und wird regelmä-
ßig aktualisiert. Informieren Sie sich unter: www.fw-todtmoos.de 
    
Ihre Vorstandschaft der FWT  
 
 

Was sonst  
noch interessiert

BLHV-Kreisverband Waldshut   
E I N L A D U N G    
Der BLHV Kreisseniorenverband lädt alle Seniorinnen und Senioren 
mit Partner zu einer Veranstaltung recht herzlich ein:  
  
Datum: Dienstag, 27. Oktober 2015 
Uhrzeit: 14.00 Uhr 
Ort: Hotel „Feldeck“, Oberlauchringen   
  
Thema: 
„Tipps und Anregungen für ein unfallfreies Wirken  in den eige-
nen vier Wänden“   
  
Referent:  
Ein Vertreter der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft,Forsten 
und Gartenbau) 
 
 

IHK Hochrhein-Bodensee 
Informationsveranstaltung „Präsenzkraft für Betreuung in P� e-
geheimen“ am 22.10.2015 in Waldshut Diese Informationsver-
anstaltung ist besonders geeignet für Wiedereinsteiger/innen! 

Eine Informationsveranstaltung zum IHK-Lehrgang „Präsenzkraft 
in der P� ege“ � ndet am 22. Oktober um 10 Uhr bei der Arbeits-
agentur in Waldshut, Waldtorstraße 1a, statt. Interessierte haben die 
Möglichkeit, die beru� ichen Einsatzmöglichkeiten von Präsenzkräf-
ten kennen zu lernen und sich über die persönlichen Perspektiven in 
diesem vielfältigen Tätigkeitsgebiet beraten zu lassen. 

Ab 25. Januar 2016 startet in Waldshut ein neuer Lehrgang mit IHK-
Zerti� kat, der sich besonders gut für Wiedereinsteiger/innen nach 
der Familienphase eignet. Der Lehrgang erstreckt sich über einen 
Zeitraum von acht Wochen jeweils vormittags mit anschließendem 
Praktikum und kann mit einem Bildungsgutschein oder aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert werden. 

Anmeldung und Informationen: 
Eva P� ugrad, Tel.: +49 7531 2860 232 , eva.p� ugrad@konstanz.ihk.de 
 
  

Kurs zum Gebäudeenergieberater (HWK)            
startet im Januar   
Das Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau bietet von Januar bis 
März 2016 in 10 Tagesblöcken mit je drei Tagen die Fortbildung zum 
Gebäudeenergieberater (HWK) an.   
  
Sie sind Meister in Handwerk, Bauingenieur, Architekt oder Techniker 
und wollen Ihr Wissen in den Bereichen Energiee�  zienz, Lüftungs-
und Heizungstechnik sowie Energieberatung erweitern, dann ist 
dieser Kurs genau richtig . 
  
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt Sie zur Eintragung in die 
Energie-E�  zienz-Experten-Liste, damit verbunden ist die Erstellung 
bzw. Bestätigung von KfW-Anträgen sowie das Ausstellen von Ener-
gieausweisen. 
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Diese Fortbildung wird aus Mitteln des ESF gefördert, wobei für 
Teilnehmer aus Baden-Württemberg die Seminargebühren mit 30% 
bzw. 50% bezuschusst werden. Den Zuschuss beantragen wir für Sie. 
    
Kursbeginn: 21. Januar 2016 
Anmeldeschluss:   30. November 2015   
  
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
  
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biberach 
Wolfgang Scha� tel – 07351 / 44091-55 
Email: scha� tel@zaz-bc.de 
www.zimmererzentrum.de 
  
 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg   
Finanzspritze fürs Bauen, Kaufen und Sanieren 
Energieberatung der Verbraucherzentrale weist den Weg durch 
den Förderdschungel 
Wer beim Bauen, Kaufen oder Sanieren auf ener  gie  e�  ziente Techno-
logien setzt, steht vor einer großen Auswahl ö� ent licher Förderpro-
gramme. Leider ist die Programmvielfalt für den Laien kaum mehr 
durchschaubar: Kredit, Investitionszuschuss, E�   zi enz haus, Einzel-
maßnahme oder doch das Angebot der Kommune? Wer sicher sein 
möchte, das richtige Angebot zu � nden und keine För derung zu ver-
passen, sollte fachkundige Beratung in Anspruch nehmen. 
  
Ulrich Hägele, Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg, erläutert: „För derprogramme für energiee�  zientes Bauen 
und Sanieren gibt es von Bund, Ländern und Gemeinden, teilweise 
sogar von Energie an bietern. Gefördert werden Neubauten und die 
umfassende Sanierung von Be stands gebäuden, aber auch einzelne 
Maßnahmen, die einer Steigerung der Energiee�  zienz dienen, zum 

Beispiel der Austausch der Fenster oder eine Modernisierung der 
Heizungsanlage.“ 
  
Bundesweit verfügbar sind zwei Angebote des Bundes: die Pro-
gramme der KfW-Bank sowie des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhr kontrolle (BAFA). Die KfW bietet sehr günstige Kredite an. 
Außerdem gibt es Einmalzuschüsse für ausgewählte Vorhaben. 
Dabei gilt das Prinzip: Je energiee�  zienter das Gebäude nach der 
Sanierung, desto höher fällt die Förderung aus. Das BAFA fördert be-
stimmte Einzel maßnahmen. Insbesondere die Förderung von Hei-
zungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien wurde in diesem Jahr 
noch einmal deutlich verbessert. Zudem koordiniert das BAFA zwei 
ö� entlich geförderte Energie beratungs angebote: die Energiebera-
tung der Verbraucher zentrale sowie die Vor-Ort-Beratung der BAFA. 
  
Die regionalen Förderangebote unterscheiden sich je nach Bun-
desland und Kommune stark. Und auch ob verschiedene Angebote 
miteinander kombiniert werden können, hängt vom einzelnen Pro-
gramm ab. Ulrich Hägele rät deshalb, unbedingt einen Fachmann 
zu konsultieren, bevor ein möglicherweise förderfähiges Projekt in 
Angri�  genommen wird: „Eine Regel gilt fast immer: Die Förderung 
muss vor Beginn der Maß nahme beantragt werden. Erfährt man also 
erst nach dem ersten Hammerschlag vom idealen Fördertopf, ist es 
meist zu spät.“ 
  
Bei allen Fragen zu Förderprogrammen und dem e�  zienten Einsatz 
von Energie in privaten Haushalten hilft die Energieberatung der 
Ver brau cher  zentrale: online, telefonisch oder mit einem persönli-
chen Beratungsgespräch. Die Berater informieren anbieterunab-
hängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit 
entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. 
Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird ge-
fördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Wer so gewirkt in seinem

Leben,

wer so erfüllte seine Pflicht,

wer stets sein Bestes hat 

gegeben,

der bleibt für immer uns  ein

Licht!

Wolfgang Köninger
64 Jahre war unser Ehrenmitglied Wolfgang 

das treueste Vereinsmitglied.

Sein Wirken im Verein beschränkte sich nicht auf die

vielen Aktivitäten, die er als Spieler, Schiedsrichter,

Jugendleiter, Vorstandsmitglied, Vereinsheimbauer und

wandelnde Vereinschronik ausführte.

Er war kein üblicher Funktionär, sondern ein 

liebenswerter Mensch, die Seele des Vereins.

Wir sind traurig, er wird uns bei den Heimspielen fehlen.

SPORTVEREIN TODTMOOS 1926 e.V.

DANKSAGUNG

Wir danken allen, insbesondere den Bewohnern

des Ortsteils Rütte, die sich in stiller Trauer mit

uns verbunden fühlten und ihre liebevolle An-

teilnahme auf so vielfältige Art zum Ausdruck

brachten. Sei es, indem sie unseren geliebten

Ehemann und Vater

Jörg Haas
auf den letzten Schritten begleiteten, um sich

von ihm zu verabschieden, oder durch die trö-

stenden und unterstützenden Worte, die uns

durch diese schwere Zeit helfen. 

Ein zusätzlicher Dank geht an Frau Schmidt

vom Bestattungshaus Kaiser, die uns bei der

Organisation der Trauerfeier geholfen hat,

Herrn Pfarrer Weber, der so schöne letzte Worte

fand sowie den Rednern Frau Janssen, Herrn Deiß

und Frau Fuchs. Frau Höldin gilt ein beson-

derer Dank für die musikalische Einlage.

Gemeinsam zeichneten sie ein Bild des

Menschen Jörg Haas, das die tiefe Verbunden-

heit zu seiner Heimat ausdrückte, in dessen

Erde er jetzt ruhen kann.

Familie Haas

Ende des redaktionellen Teils
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Schreinerei
Innenausbau
Glaserei
Moderne Bauelementeten 

Besuchen Sie unsere Ausstellung

Bahnhofplatz 5
79664 Wehr

Telefon 07762/9248
Fax 07762/9298

Haustüraktion 2015
8 Modelle mit 3-fach-Verglasung

ab 2190 e inkl. MwSt.
Förderfähig durch KfW-Bank!

seit 1896
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79664 Wehr • Tel. 07762 - 806744 •  Mobil 0170 - 93 42 756 • www.Kaminotex.de

Schornsteinsanierung
Kaminköpfe
Kaminbau
Kaminöfen
(verschiedene Hersteller)

Für Gesundheit und Wohlbefinden
• Wickel und Auflagen • Rhythmische
• Aroma-Massagen Einreibungen nach
• Schulung und Beratung Wegman/Hauschka
Birgit Rütschlin • Baumgartenstraße 18 • 79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. 07624 - 98 99 68 • www.wickelhus.com

Weil a. Rh. 07621-7 55 26
Freiburg 0761-44 55 11


